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MERKBLATT 

 Städte / Gemeinden - Periodische Sammlungen von Elektro- und Elektronikgeräten 

 

 
 
 
 
Gemäss VREG (Verordnung über die Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer- 
und elektronischer Geräte) hat die Bevölkerung für ausgediente Geräte eine Rückgabepflicht zum 
Händler oder Hersteller (Importeur). Städte und Gemeinden müssen keine Elektronikgeräte zurück-
nehmen und sammeln. 
 
Aufgrund der gesetzlichen Grundlage bietet die SWICO Recycling (als Organisator der Entsorgung 
von Elektronikgeräten) vier Möglichkeiten an. Erstens: Keine Sammeltätigkeit. Zweitens: Periodische 
Sammlungen. Drittens: Passive Rücknahme. Viertens: Offizielle Abgabestelle. 
 
Dieses Merkblatt beschreibt das Vorgehen von Städten und Gemeinden bei periodischen Samm-
lungen. Entscheidet sich eine Stadt oder eine Gemeinde, für Elektronikgeräte jährliche oder halbjähr-
liche Sammeltage durchzuführen ist wie folgt vorzugehen: 
 
1. Entscheiden ob die Durchführung der Sammlung mit eigenem Personal erfolgt oder mit Unterstüt-

zung eines SWICO Recyclingpartners. Der zuständige Recyclingbetrieb kann über Telefonnum-
mer: 044 445 38 10 in Erfahrung gebracht werden. 

 
2. Das beiliegende Formular „Sammeltag Elektronikgeräte“ vollständig ausfüllen und an  
 044 445 38 02 faxen. 
 
3. Die leeren Paletten werden zum gewünschten Termin ausgeliefert und gefüllt wieder abgeholt. 
 
4. Die Kosten für den Transport und das Recycling werden durch die SWICO Recycling übernom-

men. Die Betreuung der Abgabestelle, allenfalls in Zusammenarbeit mit einem Recyclingbetrieb, 
wird durch die Stadt/Gemeinde finanziert. 

 
5. Dieses Vorgehen gilt auch für kleine und grosse Haushaltsgeräte (Mixer, Staubsauger, Waschma-

schine, Kühlgeräte etc.). Der Transport vom Sammelplatz zum Recycler erfolgt für Haushaltgeräte 
nach den Regeln der Stiftung Entsorgung Schweiz (S.EN.S). 

 Eine Vermischung der Ware ist nicht erlaubt. 
 
6. Wir garantieren das fachgerechte Recycling in der Schweiz und die Übernahme der Transport- und 

Recyclingkosten. 
 
 
Weitere Auskünfte siehe: www.swicorecycling.ch oder 044 445 38 10 
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